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	Thema: Beginn der Verjährungsfristen


Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist § 199 BGB

Die regelmäßige Verjährung beginnt ........................................... ................, an dem alle folgenden Kriterien erfüllt sind:

· ...........................des Anspruchs.

· Kenntnis oder Kennen müssen der anspruchsbegründenden Tatsachen durch den Gläubiger.

· Kenntnis oder Kennen müssen der Person des Schuldners durch den Gläubiger.

Verjährungshöchstfristen:

Die Verjährung endet spätestens

· bei Schadenersatzansprüchen aus Körperverletzung u.a. 30 Jahre nach Begehen der Handlung oder der Pflichtverletzung,

· bei sonstigen Schadenersatzansprüchen 10 Jahre nach der Entstehung des Schadens,

ohne Rücksicht auf dessen Entstehung 30 Jahre nach Begehung der Handlung oder Pflichtverletzung,

· bei allen anderen Ansprüchen 10 Jahre nach ihrer Entstehung.

Verjährungsbeginn bei titulierten Ansprüchen § 201 BGB

Die Verjährung beginnt ........................................................

Verjährungsbeginn anderer Fristen § 200 BGB

Alle anderen Verjährungsfristen beginnen .................................. des Anspruchs.
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	Thema: Neubeginn und Hemmung der Verjährung


Neubeginn der Verjährung § 212 BGB

Es gibt nur zwei zum Neubeginn der Verjährung führende Tatbestände:

· die Einleitung von ........................................................ und

· das .................... des Schuldners durch A..............zahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise. Die Stundungsbitte ist ein konkludentes Anerkenntnis.

Hemmung der Verjährung § 209 BGB

Hemmung bedeutet anhalten der „Verjährungsuhr“! Der Zeitraum der Hemmung wird an die Verjährungsfrist ......................

Es gibt folgende Hemmungstatbestände:

· Hemmung der Verjährung bei .......................... § 203 BGB.

· Hemmung der Verjährung durch ................................. (Zustellung eines Mahnbescheids, Gütestellen) § 204 BGB.

· Hemmung der Verjährung bei ............................................-recht (Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarung)        § 205 BGB.

· H................ Gewalt § 206 BGB

· F................... Gründe §207 BGB

Wirkung der Verjährung § 214 BGB

Der Schuldner ist berechtigt ........................................................ Verlust der Erzwingbarkeit durch den Gläubiger.

dingliche Herausgabeansprüche


§ 197 Abs. 2 Nr.1











titulierte Ansprüche


(vollstreckbare Urteile)





rückständige Forderungen,


§ 197 Abs. 1 Nr. 3 - 5





familien- und erbrechtliche


Ansprüche, § 197 Abs. 1 Nr. 2





Ausnahme: zukünftige, regelmäßig wiederk. Leistungen § 197 (2)





Ansprüche an Grundstücken


§ 196








alle sonstigen Ansprüche


(regelmäßige Verjährungsfrist


§ 195 BGB
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